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Die mit der COVID-19 Pandemie verbundenen Beschränkungen des Privat- und Arbeitslebens 

stellen auch das Wirtschaftsleben von Unternehmern sowie die bestehenden 

Vertragsbeziehungen mit ihren Vertragspartnern auf eine harte Probe. In unserem Beitrag 

beleuchten wir nach österreichischem Recht die Fragen der Haftung eines Unternehmers für die 

Nichterfüllung des Vertrags aufgrund von COVID-19 Maßnahmen, des Auslösens von 

Konventionalstrafen, sowie der Möglichkeit der vorzeitigen Auflösung von bestehenden Verträgen 

mit Vertragspartnern. 

 
 

Mein Vertragspartner leistet nicht bzw. die vereinbarte Leistung ist für mich nutzlos 

geworden. Ich möchte den Vertrag beenden - was kann ich tun? 

 

Schuldnerverzug: 

 

Im Falle, dass ein Unternehmer seine Leistung aufgrund der durch COVID-19 Pandemie 

veranlassten behördlichen Schließung seines Betriebs oder aufgrund der Erkrankung oder 

Verhinderung (verpflichtende Quarantäne) seiner Mitarbeiter nicht zur vereinbarten Zeit oder am 

vereinbarten Ort erbringt, so gerät dieser mit seiner Leistungserbringung in Verzug 

(Schuldnerverzug). Trifft den Schuldner am Verzug jedoch keine Schuld, weil der Verzug 

beispielsweise auf ein Ereignis der „höheren Gewalt“ (Force Majeure) zurückzuführen ist, handelt 

es sich um einen sogenannten objektiven Verzug, für welchen der Schuldner seinem 

Vertragspartner für allfällige durch den Verzug verursachte Schäden keinen Schadenersatz zu 

leisten hat.  

 

Im Sinne der vorliegenden österreichischen Judikatur aus dem Jahr 2005 zur vergleichbaren 

Infektionskrankheit SARS handelt es sich wohl beim Ausbruch von COVID-19 ebenfalls um ein 

Ereignis der „höheren Gewalt“. Ereignisse „höherer Gewalt“ sind von außen kommende, nicht aus 

der Sphäre der Vertragspartner stammende untypische und elementare Ereignisse, die auch 

durch äußerste Sorgfalt nicht verhindert werden können, wie Naturkatastrophen, akute 

Kriegsgefahr oder bürgerkriegsähnliche Zustände. 

 

Auch wenn der Gläubiger beim objektiven Schuldnerverzug aufgrund eines Ereignisses der 

höheren Gewalt keine Schadenersatzansprüche gegen den säumigen Vertragspartner geltend 

machen kann, kann er dennoch unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag 
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zurücktreten. Die konkrete Dauer der Nachfrist hängt von der Art des Geschäfts ab. Ferner ist bei 

der Setzung der Nachfrist auch auf die COVID-19 Pandemie Bedacht zu nehmen. 

 

Keine Nachfrist muss der Gläubiger jedoch beim sogenannten „Fixgeschäft“ setzen. Von einem 

Fixgeschäft spricht man, wenn die Erfüllung zu dem konkret vereinbarten Zeitpunkt dem Gläubiger 

so wichtig ist, dass er die Leistung nach diesem Zeitpunkt nicht mehr annehmen muss und dieser 

Umstand für den Schuldner erkennbar war. Im Falle des Verzugs beim Fixgeschäft fällt der Vertrag 

mit sofortiger Wirkung und ohne das Erfordernis einer Rücktrittserklärung weg (es sei denn, der 

Gläubiger erklärt unverzüglich, weiter an einer Erfüllung interessiert zu sein). Trotz der Tatsache, 

dass eine formale Rücktrittserklärung des Gläubigers beim Fixgeschäft nicht erforderlich ist, 

empfiehlt sich jedoch aus Beweisgründen die Abgabe einer ausdrücklichen Rücktrittserklärung.  

 

Wegfall der Geschäftsgrundlage: 

 

Ein Ereignis der „höheren Gewalt“ kann unter Umständen auch zu einem Wegfall der 

Geschäftsgrundlage und somit zur Anpassung oder gänzlicher Aufhebung des Vertrags führen. 

Als Geschäftsgrundlage werden Umstände bezeichnet, von deren Eintritt, Bestehen und 

Fortbestehen die Vertragsparteien bei Vertragsabschluss ausgehen und sie zur Grundlage des 

Vertrages machen, ohne dass diese ausdrücklich in den Vertrag aufgenommen werden. Zum 

Wegfall der Geschäftsgrundlage kann es kommen, wenn für den einen Vertragspartner aufgrund 

von COVID-19 Maßnahmen die Leistung des Schuldners nutzlos geworden ist, auch wenn 

grundsätzlich der Schuldner bereit sowie im Stande wäre, seine vertragliche Leistung zu 

erbringen.  

 

Was ist beim Neuabschluss von Verträgen zu beachten? 

 

Besondere Vorsicht ist bei neu abzuschließenden Verträgen geboten, nachdem die Auswirkungen 

der aktuellen COVID-19 Pandemie auf die Leistungserbringung für die Unternehmer bereits 

vorsehbar sind. So kann sich ein Vertragspartner beispielsweise im Falle des Schuldnerverzugs 

nicht mehr auf ein Ereignis der „höheren Gewalt“ berufen, wenn er in Kenntnis der möglichen 

Auswirkungen der COVID-19 Pandemie von Anfang an unmögliche Verpflichtungen eingeht oder 

zu kurze Leistungsfristen vereinbart.  

 

Empfehlenswert ist auch die Aufnahme einer sogenannten „Force Majeure-Klausel“ im Vertrag, 

welche einerseits die Definition eines Ereignisses der „höheren Gewalt“ regelt und andererseits 

die Leistungsverpflichtungen sowie die Schadenersatzverpflichtungen der säumigen bzw. nicht 

leistenden Vertragspartei (allenfalls abweichend von den dispositiven  Gesetzesvorschriften) 

regelt.  

 

Bei Verträgen mit Vertragspartnern aus dem Ausland empfehlen wir eine ausdrückliche Wahl des 

auf das Vertragsverhältnis anwendbaren Rechts sowie eine Gerichtsstandsvereinbarung. Die 

Rechtswahlvereinbarung ist für die Beurteilung der rechtlichen Folgen allfälliger 



 
 

Leistungsstörungen nach dem gewählten Recht wesentlich. Im Falle, dass keine ausdrückliche 

Rechtswahl getroffen wurde, kommt bei Warenkauf- und Dienstleistungsverträgen zwischen zwei 

Unternehmern das Recht des Staates zur Anwendung, in dem der Lieferant bzw. 

Dienstleistungserbringer seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz hat. 

 

Fallen Verzugszinsen an, wenn ich wegen der COVID-19 Pandemie meine 

Geldverpflichtungen nicht erfüllen kann? 

 

Gemäß § 3 des 2. COVID-19-Justiz-Begleitgesetzes gilt für Verträge, die vor dem 01.04.2020 

abgeschlossen wurden, eine Beschränkung der Verzugszinsen auf 4 % jährlich. Diese 

Beschränkung gilt für Zahlungen, die zwischen 01.04.2020 und 30.06.2020 fällig geworden sind 

und der Schuldner in diesem Zeitraum in Zahlungsverzug geraten ist, weil er infolge der COVID-

19 Pandemie in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt war. Aufgrund 

dieser Regelung sind weder vereinbarte höhere Verzugszinsen vom Schuldner zu zahlen noch 

muss dieser dem betreibenden Gläubiger Inkassokosten ersetzen. 

 

Diese Regelung gilt bis 30.06.2022. Danach sind vom Schuldner wieder die vereinbarten oder 

sonstigen gesetzlichen Verzugszinsen zu zahlen. 

 

Muss ich bei Nichterfüllung des Vertrags die vertraglich vereinbarte Konventionalstrafe an 

meinen Vertragspartner zahlen? 

 

Eine Sonderregelung in den Zeiten der COVID-19 Pandemie gilt auch für vertraglich vereinbarte 

Konventionalstrafen. Soweit der Schuldner in Verzug gerät, weil er als Folge der COVID-19 

Pandemie in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt ist oder die 

Leistung wegen der Beschränkungen des Erwerbslebens nicht erbringen kann, ist er nicht 

verpflichtet, die vertraglich vereinbarte (verschuldensabhängige oder verschuldensunabhängige) 

Vertragsstrafe an den Vertragspartner zu zahlen.  

 

Diese Bestimmung gilt für solche Verträge, die vor dem 01.04.2020 geschlossen wurden und gilt 

ebenfalls bis 30.06.2022.  

 

Wenn der Leistungsverzug nur zum Teil auf die gegenwärtige COVID-19 Pandemie 

zurückzuführen ist, zum Teil seine Ursache aber auch etwa in organisatorischen Versäumnissen 

des Schuldners hat, tritt nur eine entsprechend anteilige Befreiung von der Zahlung der 

Konventionalstrafe ein.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Fazit: 

 

Die obigen Ausführungen zu vertraglichen Leistungsstörungen stellen die allgemein geltenden 

Regeln des österreichischen Zivilrechts dar. Spezielle und allenfalls abweichende Regelungen 

gelten für grenzüberschreitende Warenlieferungsverträge, falls auf den jeweiligen Vertrag das UN-

Kaufrecht zur Anwendung kommt.  

 

Auch bei Bauverträgen weichen die Risikotragungsregeln gemäß den ÖNORMEN B 2110 und B 

2118 von den dispositiven Risikotragungsregeln des ABGB, welche für Werkverträge gelten, 

erheblich ab.  

 

Für die Beantwortung Ihrer Fragen zu dem gegenständlichen Thema sowie allfällige 

Rechtsberatung steht Ihnen unsere Expertin jederzeit gerne per E-Mail: 

natalia.feriencikova@lansky.at zur Verfügung. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Natalia Feriencikova, Rechtsanwältin  
bei LANSKY, GANZGER + partner 
 

Natalia Feriencikova ist Rechtsanwältin bei LANSKY, GANZGER + partner (LGP) und 
Mitglied des Corporate-Teams. Sie berät Klienten in den Bereichen 
Gesellschaftsrecht/M&A, Immobilienrecht und Projektfinanzierungen. 

 
 
 
Weitere Informationen können Sie auch online nachlesen:  
https://www.lansky.at/   
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Einschränkungen im privaten und beruflichen Leben im Zusammenhang mit der COVID-19-

Pandemie stellen auch slowakische Unternehmer auf Probe. In unserem Artikel befassen wir uns 

mit der Haftung der slowakischen Unternehmer für die Nichterfüllung des Vertrags aufgrund von 

COVID-19-Maßnahmen, der Pflicht zur Zahlung von Vertragsstrafen sowie der Möglichkeit, 

bestehende Verträge mit Vertragspartnern nach slowakischem Recht zu kündigen. 

 

 

Mein Vertragspartner erbringt seine Leistung nicht bzw. die vereinbarte Leistung ist für 

mich nutzlos geworden. Ich möchte den Vertrag kündigen - was kann ich tun? 

 

Allgemein: 

 

Zu Beginn ist darauf hinzuweisen, dass das Vertragsverhältnis der Parteien und ihre 

gegenseitigen Rechte und Pflichten in erster Linie vom Wortlaut des Vertrags abhängen, den sie 

miteinander abgeschlossen haben. Im Vertrag können die Vertragsparteien die Definition eines 

„Ereignisses höherer Gewalt“ sowie das Verfahren anpassen, das anzuwenden ist, wenn ein 

solches Ereignis eintritt. 

 

In der Praxis können wir jedoch auch auf Situationen stoßen, in denen Ereignisse höherer Gewalt 

im Vertrag nicht oder nicht ausreichend geregelt sind. In einem solchen Fall ist es notwendig, nach 

den anwendbaren Regeln in den einschlägigen Rechtsvorschriften zu suchen. Es ist auch wichtig 

zu unterscheiden, in welchem Verhältnis sich die Vertragsparteien befinden, d.h. ob es sich um 

ein beidseitig unternehmensbezogenes Geschäft handelt, ein Vertragsverhältnis zwischen 

Unternehmer und Verbraucher oder eine andere Beziehung handelt. 

 

Verzug des Schuldners: 

 

Wenn der Unternehmer aufgrund von Maßnahmen gegen die Ausbreitung der COVID-19-

Pandemie gezwungen ist, seine Produktion einzustellen, zu unterbrechen oder seine Aktivitäten 

erheblich zu reduzieren (z.B. aufgrund der Krankheit seiner Mitarbeiter oder der verpflichtenden 

Quarantäne), kann er seine Dienstleistungen nicht zum vereinbarten Zeitpunkt oder am 

vereinbarten Ort erbringen. Ist dies der Fall, kommt er mit der Erbringung seiner Leistungen in 

Verzug (Schuldnerverzug). 

 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
auf Vertragsbeziehungen 
nach slowakischem Recht 
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Im Allgemeinen haftet der Schuldner für Schäden, die dem Gläubiger aufgrund der Unmöglichkeit 

der Leistungserbringung entstehen. Er kann sich jedoch der Haftbarkeit entziehen, wenn er 

nachweist: 

 

• dass ein Befreiungsgrund (z. B. Ereignis höherer Gewalt) gemäß dem slowakischen 

Handelsgesetzbuch gegeben ist; 

• dass der dem Gläubiger entstandene Schaden auf einen Umstand zurückzuführen ist, der 

nicht vom Schuldner verursacht wurde (Haftungsausschluss gemäß dem slowakischen 

Bürgerlichen Gesetzbuch). 

 

Wenn der Schuldner nachweist, dass der Schaden durch einen Umstand verursacht wurde, den 

er nicht verursacht hat oder der unvorhersehbar und unabhängig von seinem Willen eingetreten 

ist, haftet er dem Gläubiger gegenüber nicht für diesen Schaden. Die Beweislast liegt hier beim 

Schuldner. 

 

Gleichzeitig ist der Schuldner verpflichtet, den Gläubiger über die Art des Umstandes, der ihn an 

der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen hindert, sowie dessen Folgen, zu informieren. 

Bei Verletzung dieser Verpflichtung haftet der Schuldner dem Gläubiger gegenüber für den 

Schaden, welchen er durch die Nichterfüllung seiner Leistung verursacht hat. 

 

Der Begriff „höhere Gewalt“ ist im slowakischen Rechtssystem nicht definiert, ergibt sich jedoch 

aus der slowakischen Entscheidungspraxis. Demnach handelt es sich bei einem Ereignis der 

höheren Gewalt um ein sporadisches Ereignis, das selbst mit größtmöglicher Sorgfalt der 

Vertragspartei nicht vorhergesehen oder abgewendet werden kann. 

 

Liegt daher aufgrund eines Ereignisses höherer Gewalt eine Pflichtverletzung des Schuldners vor, 

so ist der Gläubiger grundsätzlich nicht berechtigt: 

• vom Vertrag zurückzutreten; 

• Zahlung des Schadensersatzes / eine Vertragsstrafe zu verlangen (sofern nicht 

ausdrücklich im Vertrag vereinbart). 

 

Gleichzeitig ermöglicht das slowakische Handelsgesetzbuch dem Gläubiger im Falle eines 

Schuldnerverzugs, sofort vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Verstoß des Schuldners gegen 

seine Verpflichtungen als wesentlich qualifiziert werden kann. 

 

Im Falle einer geringfügigen Vertragsverletzung kann der Gläubiger vom Vertrag zurücktreten, 

wenn der Schuldner trotz der vom Gläubiger gesetzten Nachfrist seine Leistung nicht erbringt, 

wobei diese Frist dem Gegenstand / der Art der Verpflichtung nach angemessen sein muss. 

 

Der Rücktritt vom Vertrag als solcher berührt nicht die Verpflichtung des Schuldners, den Schaden 

zu ersetzen. Wie oben erwähnt, kann die Haftung des Schuldners bei Nachweis eines 

Befreiungsgrundes entfallen.  



 
 

 

Ereignisse höherer Gewalt können auch aufgrund der unmöglichen Leistungserbringung die 

Beendigung der Vertragsbeziehung herbeiführen. Dieser Umstand muss jedoch: 

• erst nach Vertragsschluss eintreten; 

• objektiv sein, d.h. unabhängig von der Handlung / dem Willen der verpflichteten Partei; 

• dauerhaft sein. 

 

Diese Tatsache kann beispielsweise bei den sogenannten Fixverträgen auftreten, welche durch 

die Pflicht zur Leistungserbringung zu einem bestimmten Zeitpunkt gekennzeichnet sind. Die 

Wirksamkeit des Rücktritts von einem Fixvertrag tritt unmittelbar laut Gesetz in dem Moment auf, 

in welchem der Schuldner in Verzug gerät, es sei denn, der Gläubiger teilt ihm mit, dass er 

weiterhin auf die Erfüllung des Vertrags besteht. 

 

Ist die Leistung nur teilweise unmöglich, kann der Gläubiger von diesem Teil der Leistung 

zurücktreten. 

 

Vereitelung des Vertragszwecks: 

 

Im Falle, dass der Hauptzweck des Vertrags aufgrund eines Umstands (z.B. Ereignis höherer 

Gewalt), der erst nach Abschluss des Vertrags eingetreten ist, vereitelt wird, können die Parteien 

von einem solchen Vertrag zurücktreten. Aus dem Konzept des Vertragszwecks folgt, dass nur 

ein solcher Umstand zum Vertragsrücktritt ermächtigt, ohne welchem eine Partei nicht am 

Vertragsabschluss interessiert wäre. Die Änderung der Eigentumsverhältnisse einer Partei oder 

eine Änderung des Wirtschaftsmarktes kann nicht als ein Umstand angesehen werden, welcher 

zum Vertragsrücktritt ermächtigt.  

 

 

Was ist beim Abschluss neuer Verträge zu beachten? 

 

Beim Abschluss neuer Verträge empfehlen wir im Allgemeinen, die Ereignisse höherer Gewalt im 

Vertrag zu definieren sowie die Regeln, die beim Eintritt eines solchen Ereignisses zur 

Anwendung kommen, sorgfältig festzusetzen.  

 

Bei Vertragsabschlüssen mit Vertragspartnern aus dem Ausland empfehlen wir, eine 

ausdrückliche Rechtswahl in Bezug auf das Vertragsverhältnis anwendbare materielle Recht zu 

treffen sowie die ausschließliche Gerichtszuständigkeit zu vereinbaren. Diese vertraglichen 

Regelungen ermöglichen es den Vertragsparteien, die Rechtsfolgen von möglichen 

Vertragsverletzungen nach dem anwendbaren Recht im Vorhinein abzuschätzen. In Ermangelung 

einer ausdrücklichen Rechtswahl unterliegen Verträge über den Verkauf von Waren und die 

Erbringung von Dienstleistungen zwischen zwei Unternehmen dem Recht des Landes, in dem der 

Lieferant oder Dienstleister seinen Wohnsitz oder Sitz hat. 

 



 
 

Muss ich Verzugszinsen zahlen, wenn ich meinen finanziellen Verpflichtungen aufgrund 

der COVID-19-Pandemie nicht nachkommen kann? 

 

Verzugszinsen als Sanktion für eine verspätete Zahlung einer Geldforderung müssen nicht 

gesondert vereinbart werden, nachdem solche automatisch im Verzugsfall aufgrund der 

slowakischen Rechtsvorschriften vom Schuldner zu zahlen sind. In der Slowakei unterscheidet 

sich die Höhe des Verzugszinssatzes je nach Art des Vertragsverhältnisses, d.h. die 

Verzugszinsen gemäß dem Handelsgesetzbuch und die Verzugszinsen gemäß dem Bürgerlichen 

Gesetzbuch oder nach den Vorschriften für Verbraucherkredite sind unterschiedlich hoch 

angesetzt. 

 

Die als „Lex Korona“ bekannten Vorschriften in der Slowakei regeln jedoch nicht ausdrücklich die 

Beschränkung oder den gänzlichen Erlass von Verzugszinsen. Aus diesem Grund steht es den 

Parteien weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung, Verzugszinsen auch während der Pandemie 

zu vereinbaren (z.B. in Form eines Nachtrags zum Vertrag). 

 

Die slowakischen gesetzlichen Bestimmungen, welche als „Lex Korona“ bezeichnet werden, 

regeln die negativen Auswirkungen auf die Steuern bzw. auf den Finanzbereich (z.B. 

Zahlungsaufschub bei Rückzahlung von Krediten an Bankinstitute). 

 

 

Muss ich meinem Vertragspartner bei Nichterfüllung des Vertrages die vertraglich 

vereinbarte Vertragsstrafe zahlen? 

 

Die Verspätung des Schuldners aufgrund eines Ereignisses höherer Gewalt (z.B. COVID-19-

Pandemie) entbindet den Schuldner nicht von seiner Verpflichtung zur Zahlung einer 

Vertragsstrafe, sofern diese ausdrücklich vertraglich zwischen den Parteien vereinbart wurde. 

 

Gemäß dem slowakischen Handelsgesetzbuch bleibt die Verpflichtung zur Zahlung einer 

Vertragsstrafe von einem möglichen Vertragsrücktritt aufgrund der COVID-19-Pandemie 

unberührt. 

 

Gemäß dem slowakischen Bürgerlichen Gesetzbuch muss der Schuldner jedoch keine 

Vertragsstrafe zahlen, wenn er den Leistungsverzug nicht verursacht hat (z.B. beim 

Gläubigerverzug). Das Recht des Gläubigers auf Zahlung der Vertragsstrafe nach einem 

wirksamen Rücktritt vom Vertrag erlischt nicht, wenn sein Anspruch schon früher entstanden ist, 

d.h. noch vor dem Vertragsrücktritt. 

 

 

 

 

 



 
 

Möglichkeiten zur Lösung finanzieller Schwierigkeiten (vorübergehender Schutz von 

Unternehmern, Umstrukturierung) 

 

Im Zusammenhang mit den negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die den Schuldner 

häufig in eine Lage bringen kann, in der er seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr 

nachkommen kann, kommt es häufig zu Insolvenzen oder Umstrukturierungen von Unternehmen. 

 

Während der ersten Welle der Pandemie wurde in der Slowakei mit dem Gesetz Nr. 62/2020 das 

Institut für vorübergehenden Schutz von Unternehmern mit Wirkung vom 12.05.2020 bis 

31.01.2021 eingeführt. Auf Grundlage dieses vorübergehenden Schutzes wurde mit Wirkung vom 

01.01.2021 ein neues Institut für den vorübergehenden Schutz von Unternehmern in finanziellen 

Schwierigkeiten verabschiedet, und zwar mit dem Gesetz Nr. 421/2020. Im Gegensatz zum 

genannten bisherigen vorübergehenden Schutz handelt es sich hier um ein dauerhafteres Institut 

im slowakischen Rechtssystem. Es geht daher nicht nur darum, Unternehmern zu helfen, die 

aufgrund der Coronakrise in Schwierigkeiten geraten sind. Dieses Institut soll die 

Voraussetzungen dafür schaffen, dass Unternehmer die schwierige Phase der Pandemie 

überwinden können. Es schützt daher die Unternehmer vor ihren Gläubigern während der 

Pandemie. 

 

 

Der vorübergehende Schutz des Unternehmers wird vom örtlich zuständigen Gericht 

beschlossen, sodass im Falle einer positiven Entscheidung für den Unternehmer Folgendes gilt: 

(i) Insolvenzanträge von Gläubigern werden nicht behandelt; 

(ii) es besteht für den Schuldner keine Verpflichtung, bei Vorliegen von Insolvenzgründen 

einen Insolvenzantrag zu stellen; 

(iii) die Bestimmungen betreffend vertragliche Kündigungs- und Rücktrittsrechte werden 

geändert; 

(iv) der Lauf von Verjährungsfristen wird unterbrochen; 

(v) es ist während dem vorübergehenden Schutz nicht zulässig, Gewinne auszuschütten, 

andere Eigenmittel zu verteilen oder das Eigentum des Unternehmers anderweitig zu veräußern. 

 

 

Das Gericht gewährt dem Unternehmer diesen vorübergehenden Schutz für drei Monate mit der 

Option, dass der Unternehmer eine Verlängerung um weitere drei Monate beantragen kann, wenn 

zumindest zwei Drittel der Gläubiger zustimmen und der Unternehmer gleichzeitig mit den 

Gläubigern über die Änderung der Verträge bzw einen teilweisen Verzicht auf Forderungen oder 

Finanzierung (diese Tatsachen müssen schriftlich dokumentiert werden) verhandelt. 

 

Die schwierige Situation kann in der Regel durch informelle Mittel (z. B. Verhandlungen mit 

Vertragspartnern, Suche nach Investoren) oder, falls es sich um eine Überschuldung handelt, 

durch formelle Mittel (insbesondere eine Umstrukturierung), gelöst werden. 

 



 
 

Natürlich hat der informelle Umgang mit Insolvenzen viele Vorteile, insbesondere: 

• Promptheit im Vergleich zu formalen Mitteln; 

• geringere administrative Komplexität im Vergleich zu formalen Mitteln; 

• keine Reputationsschäden des Unternehmers; 

• die Möglichkeit, das Geschäft fortzusetzen, ohne zusätzliche Verpflichtungen erfüllen 

zu müssen (wie dies beispielsweise bei Umstrukturierungen der Fall sein kann). 

 

Beim formellen Umgang zur Lösung der schwierigen finanziellen Situation des Unternehmers 

kommt eine Umstrukturierung in Frage, welche einen formellen Prozess gemäß dem 

slowakischen Gesetz Nr. 7/2005 darstellt, dessen Ergebnis die Wiederbelebung des 

Unternehmens, die Erhaltung mindestens eines wesentlichen Teils seines Geschäfts und die 

Gläubigerbefriedigung von mindestens 50% sein sollte. Diese Reduzierung von 

Gläubigerforderungen ist der größte Vorteil der Umstrukturierung. Über den Antrag auf eine 

Umstrukturierung entscheidet das Gericht, welches auch den von den Gläubigern genehmigten 

Umstrukturierungsplan bestätigt. 

 



 
 

Fazit: 

 

Im Falle eines Verzugs bei der Erbringung von Dienstleistungen und Lieferung von Waren ist es 

erforderlich, den Vertragspartner unverzüglich darüber zu informieren. Falls der Verzug nicht vom 

Schuldner verursacht wurde, ist dies entsprechend bekanntzugeben.  

 

Im Rahmen der "Lex Korona"-Gesetzgebung wurde das Institut des vorübergehenden Schutzes 

eines Unternehmers (heute "vorübergehender Schutz eines Unternehmers in finanziellen 

Schwierigkeiten" genannt) im slowakischen Recht eingeführt, welches erheblich der Überwindung 

von negativen Auswirkungen der Pandemie auf die Geschäftstätigkeit des betroffenen 

Unternehmens helfen kann. 

 

Eine Umstrukturierung kann auch für einen Unternehmer in finanziellen Schwierigkeiten hilfreich 

sein, was nicht nur seine Geschäftstätigkeit aufrechterhält, sondern dem Unternehmer auch hilft, 

die Anzahl von befriedigten Forderungen erheblich zu reduzieren. 

 

Unser Experte steht Ihnen jederzeit per E-Mail: martin.jacko@lansky.sk zur Verfügung, um Ihre 

Fragen zu dem gegenständlichen Thema sowie sonstige rechtlichen Fragen zu beantworten. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Martin Jacko, Managing Partner und Rechtsanwalt  

bei LANSKY, GANZGER + partner Bratislava  

Er ist auf Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht, M&A, Baurecht, Immobilien- und 

Verwaltungsrecht, Insolvenz- und Restrukturierungsrecht, Compliance, öffentliches 

Auftragswesen, staatliche Beihilfen / Investitionshilfen sowie internationales und 

europäisches Recht spezialisiert.  

 

 
 
 
Weitere Informationen können Sie auch online nachlesen:  
https://lansky.sk 
 
 

LANSKY, GANZGER + partner Bratislava | Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02, Bratislava 

T +421-2-5930-8061 | E office@lansky.sk 

 

JUDr. Barbora Lord, Senior Lawyer 

bei LANSKY, GANZGER + partner Bratislava 

Sie ist auf Zivilrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Insolvenz- und 

Umstrukturierungsrecht, Arbeitsrecht und Prozessführung spezialisiert. 

https://sk.lgp-lawyers.at/de/team-slovakia-de/martin-jacko-de/
https://sk.lgp-lawyers.at/de/home-de/
https://sk.lgp-lawyers.at/de/home-de/
https://sk.lgp-lawyers.at/de/team-slovakia-de/barbora-lord-de/


Nové Lázně
Ensana Health Spa Hotel

Royal Spa

Informationen und Reservierungen
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Masarykova 22., 353 01 Mariánské Lázně, Czech Republic

Tel.: +420 354 655 501 - 9, Email: marienbad@cz.ensanahotels.com

www.ensanahotels.com

l BegrüSungsgetranks
l 7x Übernachtung mit Halbpension
l Facharztliche Anfangsgrunduntersuchung
l 1x Entspannungsmassage
l 1x Massage mit heiSen Steinen - ganzkörperlich
l 1x Aphrodite Packung
l 1x Mineralbad mit natürlichem CO2 
  in der Königskabine
l 1x Mineralbad mit natürlichem CO2 
  und Salz vom Toten Meer

l 1x natürliches trockenes Kohlendioxidbad
l Freie Benuntzug vom Römischen Bad mit 
  3 Schwimmbecken und Saunalandschaft 
  im Hotel Nové Lazné
l Freie Benuntzug vom Aqua-Wellness-Zentrum 
  in Hotel Hvezda
l Freie Benutzung vom Premier Fitnesszentrum 
  im Hotel Centrální Lázné
l Wifi - Internet gratis
l Marienbader Vorteilskarte

Preis in EUR 
pro Person / 7 Nachte

08.01-20.12.2020

DZ Superior de luxe    1.127
EZ Superior de luxe    1.267

Reservierung: +421 33 775 7733, res.pn@sk.ensanahotels.com
www.ensanahotels.com/thermia-palace

Bad Pistyany war schon 1809 am Wiener Hof gut bekannt. Die Geschichte dieses Hotels ist untrennbar 
mit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie verbunden: Verhandlungen während des ersten Welt-
krieges fanden hier statt. Als das Hotel Thermia Palace 1912 erstmals seine eleganten Tore öffnete, war 
es das erste 5-Sterne-Hotel in der Slowakei. 
Auch heute noch gehört das Ensana Luxusanwesen, Mitglied der Ensana Health Spa Hotelgruppe, zu 
den besten Häusern des Landes, und dieses Jugendstil- Hotel befindet sich gerade einmal zwei Auto-
stunden von Wien entfernt. Köstlicher Genuss. Der Küchenchef und sein international-erfahrenes Team 
zelebrieren Kochkunst auf höchstem Niveau – lokale Spezialitäten werden gekonnt mit modernem Ge-
schmack kombiniert - diese leichten Gerichte bringen Ihren Stoffwechsel wieder auf Touren und lassen 
Ihren Aufenthalt zu einem Erlebnis werden! Apropos Erlebnis: das moderne Wellnesscenter mit Wasser- 
und Saunawelt, Whirlpool, beheizte Außenbecken – übrigens ganzjährig über die Geothermie beheizt 
– komplettieren das Angebot für Ihre Erholung. Für viele Besucher ist der Hauptgrund für einen Besuch 
im Spa die Heilkraft der zertifizierten Thermalwasserquellen und der einzigartige Schwefelschlamm, der 
jährlich aus dem Fluss Waag gewonnen wird. Im, an das Thermia Palace Hotel angeschlossene, kaiser-
königlichen Irma Health Spa können Sie aus mehr als 60 Behandlungen wählen: Schlammpackungen, 
Thermalwassertherapien, diverse Bäder, Massagen sowie Wellness- und Beautybehandlungen.  

Lassen Sie sich verzaubern: Als Gast in diesem slowakischen Jugendstil-Juwel auf der grünen 
Kurinsel Piešťany erwarten Sie Spa- und Wellness-Angebote der Extraklasse gepaart mit ex-
zellentem Service und Spitzengastronomie.  Bad Piešťany ist seit über 100 Jahren für die er-
folgreiche Behandlung bei Erkrankungen des Bewegungsapparates und Rheuma bekannt – mit 
hochwirksamen Naturheilmitteln wie heißes Thermalheilwasser und einzigartigem schwefel-
haltigen Heilschlamm. 

Mit Eleganz & Erfahrung ins Wohlbefinden 


